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Artikel 35: Der Europäische Bürgerbeauftragte

Es wird ein Bürgerbeauftragter ernannt Das Europäische Parlament ernennt einen unabhängi-

gen Europäischen Bürgerbeauftragten, der Beschwerden über Missstände in den Organen der U-

nion entgegennimmt, untersucht und darüber Bericht erstattet. Die Ernennung erfolgt grundsätz-

lich nach jeder Wahl des Europäischen Parlaments für die Dauer der Wahlperiode.

Die Regelungen und allgemeinen Bedingungen für die Tätigkeit des Europäischen Bürgerbe-

auftragten werden durch einen Organakt festgelegt, der vom Europäischen Parlament nach

Stellungnahme der Kommission und nach mit qualifizierter Mehrheit erteilter Zustimmung des

Rates erlassen wird.

Explanation (if any) :

Um unnötige Wiederholungen zu vermeiden, sollten bereits in dieser Bestimmung alle notwendigen
Verfassungsregelungen zum Bürgerbeauftragten enthalten sein (vgl. Art. 195 EGV). Anderenfalls
droht diese Bestimmung letztlich ohne eigenen Regelungsgehalt zu bleiben.


